
«VOPAGEL» 

Seite 1 zur «VONAME» 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-203-02 
600-1 
15.08.2002 
Bauamt 
Ronald Mätzold 

Beratungsfolge 

05.09.2002 Hauptausschuss 
26.09.2002 Stadtverordnetenversammlung 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Widmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze 
hier: BÜ km 94,8 OT Göritz 

 
Beschluss: 
 
Nach § 8 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) vom 11. Juni 1992, in der 
Bekanntmachung der Neufassung des BbgStrG vom 10. Juni 1999, veröffentlicht im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg, Teil 1, Nr. 12 vom 28. Juni 1999, erhält der 
Bahnübergang BÜ km 94,8, wie in dem Lageplan (Anlage 1) markiert und mit BÜ 94,8 
bezeichnet, die Eigenschaft einer öffentlichen Verkehrsfläche und wird der Allgemeinheit für 
den öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt.  
Die o. g. Verkehrsfläche wird in die Gruppe der Gemeindestraßen als öffentliche Straße für den 
allgemeinen Verkehr eingestuft. 
Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Vetschau/Spreewald – 
Der Bürgermeister – Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald zu erheben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe der Widmungsverfügung bei der o. g. Behörde eingegangen 
ist. 
 
Hinweis: 
Die der Widmung zu Grunde liegenden Unterlagen sowie die Widmungsverfügung können 
eingesehen werden zu den Dienstzeiten in den Räumen der Stadtverwaltung 
Vetschau/Spreewald (Bauamt), Schlossstraße 10, 03226 Vetschau/Spreewald. 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Zur Herstellung der Rechtssicherheit nach dem BbgStrG ist für den ausgebauten BÜ die 
Widmung durch Allgemeinverfügung für die Bestimmung der Eigenschaft als öffentliche Straße 
erforderlich. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   keine 
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